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9. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Briesen (Mark) 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
 
Eingereichte Unterlagen: 
 - Anschreiben vom 08.11.2023 
 - Begründung mit Umweltbericht, 07/2023 
 - Planzeichnung, 07/2023 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 
Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-
serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes ge-
mäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Umwelt 
(LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wird für die 
weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung beiliegende 
Stellungnahme der Fachabteilung Immissionsschutz übergeben. Der Fachbereich 
Wasserwirtschaft zeigt keine Betroffenheit an. Der Fachbereich Naturschutz kann 
kapazitätsbedingt keine Stellungnahme abgeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Andrea Barenz 
 
Dieses Dokument wurde am 11.12.2023 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 
gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
und 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben 
9. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Briesen 
(Mark) 

Ansprechpartner*In: 
Telefon: 
E-Mail: 

Frau Hoffmann  
0355 4991 1345 
TOEB@lfu.brandenburg.de  

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

  

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 

 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 

 

 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen 
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b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 

 

 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☒ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

Sachstand: 
Planungsziel der 9. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Briesen (Mark) ist die 
Darstellung einer Sonderbaufläche „Einzelhandel“ für eine derzeit als Mischgebiet dargestellte Fläche.   
Parallel zur 9. Änderung des FNP wird der Bebauungsplan „Erweiterung des EDEKA-Marktes in der 
Bahnhofstraße“ der Gemeinde Briesen (Mark) aufgestellt.  
 
Stellungnahme: 
Rechtsgrundlagen 
§ 50 Satz 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)  
§ 1 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB)  
 
Es wird auf die Stellungnahme des LfU, Belang Immissionsschutz, zum Bebauungsplan „Erweiterung 
des EDEKA-Marktes in der Bahnhofstraße“ der Gemeinde Briesen (Mark) verwiesen. 
 
Hinweise 
Nicht gefolgt werden kann der Aussage im Kapitel 6.3.2 Referenzliste der Quellen zu den 
Stellungnahmen, hier unter Nr. 454. Das Landesamt für Umwelt, Belang Immissionsschutz, hat mit 
Stellungnahme vom 05.01.2023 eine schalltechnische Untersuchung gefordert. Die Aussage, dass das 
Vorhaben mit den Belangen des vorbeugenden Immissionsschutzes vereinbar ist, wurde nicht 
getroffen.  

 
 
Dieses Dokument wurde am 08.12.2023 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
 


